
 

FOLGEN DER UNTERFINANZIERUNG IN DER 
AKTIVEN ARBEITSMARKTFÖRDERUNG  
 

Der Eingliederungstitel (EGT) ist das Jahresbudget der Jobcenter. Mit diesem finanzieren 

sie Fördermaßnahmen im SGB II zur beruflichen und sozialen Teilhabe für benachteiligte 

Personengruppen wie Langzeitarbeitslose, junge Menschen oder Alleinerziehende. 

AWO-Träger erbringen insbesondere die Fördermaßnahmen „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ 

(§ 16i SGB II) und „Eingliederung von Langzeitarbeitslosen“ (§ 16e SGB II). Im 

Koalitionsvertrag wurde festgehalten, dass man sicherstellen möchte, „dass die 

Jobcenter für die Eingliederung ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt bekommen“ 

(S.16, Z. 503). Der Haushaltsentwurf 2026 sieht nach jahrelangem Rückgang erstmals 

wieder eine Aufwertung des EGT im Vergleich zum Vorjahr vor. Gleichzeitig sind weitere 

Aufwertungen und Maßnahmen notwendig, da jährlich weiterhin rund eine Milliarde Euro 

aus dem EGT an die unterfinanzierten Verwaltungen der Jobcenter umverteilt wird. Nur 

so kann die langanhaltende Negativspirale dauerhaft durchbrochen werden. 

 

 

 

 

 

 

  

AWO-TRÄGER UNTER DRUCK 

93 % 
der AWO-Träger im Bereich der 

aktiven Arbeitsmarktförderung, 

betrachten die zukünftige 

Finanzierung und 

Planungssicherheit derzeit als 

besonders relevante Themen  

ENTWICKLUNG EGT & ABNAHME 

VON FÖRDERUNGEN 

• Mittel im EGT (Soll): 2020: 5,009 

Mrd. Euro →2023: 4,400 Mrd. Euro 

→2026: 4,700 Mrd. Euro 

• Abnahme Eintritte §16i SGB II: 

2020: 17.210 → 2022: 10.750 

→2024: 5.510  

• Abnahme Eintritte §16e SGB II: 

2020: 7.340 →2022: 4.870  →2024: 

2.270 

 

FOLGEN DER 

UNTERFINANZIERUNG  

• Rückgang von wirksamen 

Fördermaßnahmen und 

Angeboten, insbesondere von 

langjährigen Förderungen, die für 

Menschen, die länger ohne Arbeit 

sind, besonders wichtig sind 

• Abschmelzen von AWO-

Trägerstrukturen und 

ausbleibende Planungssicherheit 

WAS WIR FORDERN 

• Eine verlässliche und adäquate 

Regelfinanzierung, die 

Fördermaßnahmen, Angebote und 

Trägerstrukturen dauerhaft 

aufrechterhält und weiterentwickelt 

• Ein Ende der Praxis, dass die 

Jobcenter Mittel aus dem EGT 

nutzen, um die eigene Verwaltung 

zu finanzieren 

• Einen eigenen Haushaltstitel im 

Einzelplan für § 16i SGB II 
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